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Waffen-Fakten statt Polemik 

Neue Artikelsammlung des VdW online 

Bei kaum einem Themenfeld gibt es so viele populäre Irrtümer, 

Halbwahrheiten und auch Desinformation wie zum Themenfeld 

"Waffen, Waffenrecht und Innere Sicherheit". Oft genug er-

scheinen diese Fakten unspektakulär und wenig plakativ und 

finden deshalb kaum Eingang in die Berichterstattung oder Dis-

kussion. Bedauerlich wenig wird auf ausgewiesene Waffen-

rechts-, Waffen- und Sicherheitsexperten zurückgegriffen und zu 

oft dominieren Meinungen und nicht Fakten die öffentliche Dis-

kussion. 

Um einen zuverlässigen Fundus von "Waffen-Fakten" bereit zu 

stellen, veröffentlicht der Verband für Waffentechnik und -

geschichte (VdW) auf seiner Internetseite www.vdw-

duesseldorf.de von nun an kontinuierlich Beiträge mit Fakten 

zum Legalwaffenbesitz. 

Die Artikel sind über den neuen Menüpunkt „Waffenfakten“ ab-

rufbar. Die Rubrik wird kontinuierlich erweitert. Bislang sind fol-

gende Beiträge eingestellt: 

• Legalwaffenbesitz und Innere Sicherheit in Deutschland 

• Amokverbrechen an Schulen 

• Wofür Jäger und Sportschützen Waffen und Munition brau-

chen 

• Die Faszination vom Sammeln alter Waffen 

• Richtigstellung irreführender Annahmen und Fehlinformatio-

nen zum Waffenrecht 

• Warum die Ursachen von Amoktaten nicht in der Verfügbar-

keit legaler Waffen gesucht werden können 

• Schützenvereine erfüllen traditionsgemäß auch eine wichti-

ge soziale Rolle 

• Schusswaffen-Delikte in Österreich 
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Erschreckende Unklarheiten bei Anwendung 

des Waffenrechts 

„Jeder Anschein von Willkür muss vermieden werden“ 

 

Bei dem hastig formulierten und verabschiedeten Waffengesetz 

2009 zeigen sich erhebliche Anwendungsprobleme. So verlief 

nicht nur die Waffenamnestie weitgehend erfolglos und von Un-

klarheiten gekennzeichnet. Auch die umstrittenen Kontrollbesu-

che bei Legalwaffenbesitzern erweisen sich zunehmend als 

Problem. 

 

„Der Gesetzgeber hat ausdrücklich das Recht des Wohnungsin-

habers herausgestellt, Kontrollen aus berechtigten Gründen ab-

lehnen zu können. Faktisch hat der Waffenbesitzer dieses Recht 

so gut wie nicht“, erklärt Dr. Hans Scholzen vom Verband für 

Waffentechnik und –geschichte (VdW). Das Problem sei die De-

finition eines berechtigten Grundes. Der Verweis von Ämtern 

wie beispielsweise in München auf eine gerichtliche Klärung des 

Begriffs „berechtigt“, sei abwegig. Der Bürger benötige Rechts-

sicherheit und die erhalte er nur anhand klarer Definitionen oder 

Beispiele. Es sei unzumutbar, dass man faktisch gezwungen 

sei, sich des Risikos der Aberkennung der waffenrechtlichen 

Erlaubnis auszusetzen und auf einen Gerichtsentscheid warten 

müsse, um zu erfahren, dass die Gründe, die man angegeben 

hat, stichhaltig waren. Sind Opernkarten, eine geschäftliche 

Verabredung, Bettlägerigkeit durch Krankheit oder Gäste im 

Haus ein Grund, eine Kontrolle zu diesem Zeitpunkt abzulehnen 

oder nicht? Es kann auch nicht sein, dass lokal von einem 

Sachbearbeiter über diese Frage entschieden wird, sonst wird 

es so viele Meinungen wie Ämter geben. Jeder Anschein von 

Willkür muß jedoch vermieden werden.“ 



 

„Wir müssen bedenken, dass zum Beispiel der Verlust einer kul-

turhistorisch bedeutsamen Sammlung oder der Jagdpachtfähig-

keit oder der Eignung zur Teilnahme am sportlichen Schießen 

nicht nur einen enormen finanziellen Verlust bedeutet. In den 

genannten Fällen gehen der Allgemeinheit historische Werte, 

die notwendige Hege des Wildes oder die Erbringung sportlicher 

Leistung verloren.“ Und auch der Kontrolleur benötige Rechtssi-

cherheit für seine Kontrollen. „Der Gesetzgeber hat nicht beab-

sichtigt, die Bürger zu verunsichern. Deshalb müssen das Bun-

desinnenministerium und die Innenministerien der Länder jetzt 

reagieren und klare Verwaltungsanweisungen geben, welche 

Verweigerungsgründe stichhaltig sind und welche nicht“, fordert 

Dr. Scholzen. 

In diesem Zusammenhang weist der VdW auch auf die gestie-

gene Bedeutung einer Rechtsschutzversicherung für waffen-

rechtliche Fragen hin. 
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